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Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag beschließt die Änderung des Vertrages zur Bereitstellung eines Orchesteran-
gebots im Landkreis Uckermark vom 05.03.2010. Der Beschluss des Kreistages DS-Nr. 
173/2009 wird dementsprechend ergänzt. 
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80   Britt Stordeur  Karina Dörk  Dietmar Schulze 
Kreisentwicklung  Amtsleiterin  Dezernent  Landrat 
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Begründung: 
 
 
Vor dem Hintergrund der allgemeinen Haushaltssituation des Landkreises Uckermark 
und dem Beschluss des Kreistages Uckermark „Haushaltssicherung und -
konsolidierung“ (DS-Nr. 100/2011) ist verstärkt das Ziel zu verfolgen, Drittmittel zur 
Entlastung des Kreishaushaltes einzuwerben. Die Vertragsinhalte etlicher Verträge 
werden derzeit im Hinblick auf den o. g. Beschluss überprüft. Dabei soll das vorgehal-
tene Angebot an Leistungen der Daseinsvorsorge in stetiger Qualität gesichert blei-
ben. 
 
Die derzeitige Ausgestaltung des „Vertrags zur Bereitstellung eines Orchesterangebo-
tes im Landkreis Uckermark“ zwischen dem Landkreis und der Uckermärkischen Kul-
turagentur gGmbH steht dem Ziel der vermehrten Einwerbung von Drittmitteln zur Ent-
lastung des Kreishaushaltes zum Teil entgegen. Um im Vertrag die rechtlichen Grund-
lage dafür zu schaffen, ist er seitens des Landkreises überprüft und im „§ 3 Vergütung“ 
mit Punkt  4) wie folgt ergänzt worden:  
 
4) „Bei einer Einwerbung von Drittmitteln durch den Auftraggeber [d.h. der Landkreis], 
die der Sicherstellung des Orchesterangebots dienen sollen, wird der vertraglich zu-
gesicherte Zuschuss des Auftraggebers um den Betrag der eingeworbenen Drittmittel 
gekürzt. Die Kürzung wird bei den Abforderungen der zu einer Spielzeit gehörenden 
Ratenzahlungen unter Anrechnung der durch den Auftraggeber (AG) eingeworbenen 
Drittmittel an der aktuellen Spielzeit verrechnet.“ 
 
 
Die von der Kulturagentur selbst eingeworbenen Drittmittel (z.B. Spenden oder andere 
Fördermittel) werden dabei nicht auf den Zuschuss des Landkreises angerechnet. 
 
Es soll gewährleistet bleiben, dass der Uckermärkischen Kulturagentur gGmbH auch 
weiterhin die Summe von insgesamt 500 T Euro für ihre engagierte Arbeit zur Verfü-
gung steht. Ein Rückgang des vereinbarten kulturellen Angebots ist ausgeschlossen.  
 
 
 
Anlage: Vertrag mit Ergänzungen (Ergänzungen markiert)  
 
 
 
 
 



 
Anlage  
 

Vertrag zur Änderung des 
Vertrages zur Bereitstellung eines Orchesterangebot es 

im Landkreis Uckermark vom 05.03.2010 
 
 
zwischen dem Landkreis Uckermark 
 vertreten durch den Landrat 
  
 nachfolgend Auftraggeber (AG) genannt 
 
und der  Uckermärkischen Kulturagentur gGmbH 
 vertreten durch den Geschäftsführenden Direktor 
 Herrn Jürgen Bischof 
  
 nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt 
 
  

§ 1 
 

Der Vertrag zur Bereitstellung eines Orchesterangebotes im Landkreis Uckermark 
vom 05.03.2010 wird entsprechend § 6 Abs. 2 des Vertrages wie folgt ergänzt: 
 
§ 3 Abs. 4: 
 
Bei einer Einwerbung von Drittmitteln durch den AG, die der Sicherstellung des Or-
chesterangebots dienen sollen, wird der vertraglich zugesicherte Zuschuss des AG um 
den Betrag der vom AG eingeworbenen Drittmittel reduziert. Die Reduzierung wird bei 
den Abforderungen der zu einer Spielzeit gehörenden Ratenzahlungen unter Anrech-
nung der durch den AG eingeworbenen Drittmittel an der aktuellen Spielzeit verrech-
net. 
 

§ 2 
 

Der Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft. 
 
 
 
Prenzlau, den ___________________  Prenzlau, den ___________________ 
 
 
 
Dietmar Schulze  Jürgen Bischof   
Landrat   Geschäftsführender Direktor 
Landkreis Uckermark  Uckermärkische Kulturagentur gGmbH 
 
 
Prenzlau, den ___________________ 
 
 
 
Karina Dörk 
1. Beigeordnete 
Landkreis Uckermark 


